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- über Herrn Beige. Mues    gez. Mues 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
Nutzerkonzeption für die City C in Wiesdorf 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 04.12.2009 
- Nr. 0230/2009 

 
 

Stellungnahme der Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WfL): 
Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass die Kaufhauskette Woolworth aufgrund 
der Insolvenz der Woolworth Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am 
Main ihre Filiale im City Center in der Leverkusener Innenstadt aufgeben wird. Die 
Schließung erfolgte dann im September des Jahres. Die Filiale verfügt über eine 
Gesamtfläche von über 5.000 qm, die jedoch seit einigen Jahren nicht mehr  
vollständig genutzt wurde.  Gleichzeitig verdichteten sich Gerüchte, dass die Fa. C&A 
ihre Leverkusener Filiale aus dem City Center im Februar 2010 in das Einkaufscenter 
„Rathaus-Galerie“ verlagern wird. C&A verfügt im City Center über eine Fläche von 
ca. 2.700 qm.   
Aufgrund drohender Leerstände der beiden größten Geschäftsflächen des City 
Centers hat sich die WfL bereits frühzeitig bemüht über die bisherigen Mieter Kontakt 
zu den Gebäudeeigentümern aufzunehmen. Die Fa. Cerberus als Eigentümerin der 
Woolworth-Fläche teilte mit, dass sie derzeit bundesweit über 100 geschlossene 
Woolworth Filialen verwalten muss. Nach Aussage des Unternehmens sei die Fa. 
Woolworth weiterhin zahlender Mieter der Fläche, obwohl kein Geschäftsbetrieb in 
der Leverkusener Filiale mehr erfolge. Die Fa. Cerberus versuche bis Ende 2009 
eine Gesamtlösung für die Neunutzung einer Vielzahl der ehemaligen Woolworth-
Filialen zu finden. Man sei jedoch offen für die Vermittlung auch an Einzelstandorten. 
Die WfL bot die Unterstützung bei der Vermittlung potenzieller Neumieter für die 
Leverkusener Filiale an.  
Die Fa. C&A bestätigt nach wie vor noch immer nicht die Verlagerung ihrer Filiale 
vom City Center in die Rathaus-Galerie. Die C&A-Immobilienabteilung teilt daher 
auch nicht mit, ob der Mietvertrag für das Bestandobjekt gekündigt ist. Es wurde aber 
mit der WfL vereinbart, dass der Kontakt zum Eigentümer hergestellt wird, sobald es 
zu einer Kündigung des bisherigen Standortes komme. Bundesweit ist in zahlreichen 
Städten zu beobachten, dass sich C&A von den bisherigen Standorten in neu 
errichtete innerstädtische Einkaufszentren verlagert. Dieses ist daher kein 
Leverkusener Einzelfall. C&A versichert aber, dass die Mietverträge grundsätzlich 
erfüllt werden, d.h. Altstandorte erst mit Ende der Mietlaufzeit geschlossen werden. 
Die WfL hält zunächst weiterhin am City Center als Einzelhandelsstandort fest. Nur 
hier befinden sich noch Flächen für großflächige Einzelhandelskonzepte, die in 



Leverkusen, auch nach Eröffnung der Rathaus-Galerie, noch nicht vertreten, aber für 
den Einzelhandelsstandort Leverkusen interessant sind. Durch die Nähe zur 
Rathaus-Galerie rückt das City Center wieder etwas Näher aus der 
Einzelhandelsrandlage an die A-Lagen heran. Zahlreiche von der WfL geführte 
Gespräche mit Immobilienfachleuten haben jedoch bestätigt, dass das City Center in 
seinem derzeitigen baulichen Erscheinungszustand mit den bis zu 40 Jahre alten 
Gebäuden nicht mehr modernen Einzelhandels- und Kundenansprüchen genügt. 
Dieses betrifft mit Ausnahme der Glasüberdachung aus den 1990er Jahren die 
Gebäudeanordnung, den Zustand der Gebäudesubstanz, die Grundrisse, die 
Geschossigkeit und die Außenwirkung der einzelnen Gebäude. So sei eine 
Neuvermietung der Flächen mit hochwertigen Mietern, auch vor dem Hintergrund der 
vielfältigen Eigentümerstruktur derzeit kaum realisierbar.  
Erst vor dem Hintergrund der Entwicklung der Einzelhandelsflächennachfrage in der 
City nach Eröffnung der Rathaus-Galerie und der endgültigen Klärung über den 
Verbleib der Hauptmieter am Standort muss dann mit den Eigentümern ein 
Gesamtkonzept über eine Neuausrichtung des City Centers als attraktiver und 
konkurrenzfähiger Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Innenstadtstandort entwickelt 
werden. Viele potenzielle Mietinteressenten warten zunächst die Entwicklung in der 
City durch die Eröffnung der Rathaus-Galerie ab, um dann eine 
Standortentscheidung für und in Leverkusen zu treffen. Hier greift auch die 
programmatische Zielsetzung der im April 2009 gegründeten Immobilien- und 
Standortgemeinschaft der Werbegemeinschaft City Leverkusen ein Quartierskonzept 
mit standortgerechten Nutzungsprofilen, z.B. für Gastronomie und 
Freizeiteinrichtungen für die gesamte City Leverkusen zu entwickeln. 
 
gez. Rainer Bertelsmeier 
Projektleiter Handel 



 
Ergänzende Stellungnahme des Fachbereichs 61 – Stadtplanung und 
Bauaufsicht 
Auch Herr Prof. Ackers hat in seinem Gutachten zur städtebaulichen Integration der 
City Wiesdorf Zielsetzungen für die künftige Entwicklung und städtebauliche 
Qualifizierung des Standortes „City C“ formuliert. Als Empfehlung werden u.a. ein 
Umbau und die Neuorientierung des Gebäudekomplexes auf der Basis von 
Handelseinrichtungen mit ergänzenden gastronomischen Nutzungen genannt. 
Der künftige Nutzungsschwerpunkt wird daher auch aus Sicht des Fachbereichs 
Stadtplanung und Bauaufsicht im Bereich des Handels gesehen, insbesondere da 
hier Standortpotenziale für großflächige Einzelhandelseinrichtungen in zentraler Lage 
bestehen. Zugleich könnten hier in den Bereichen Gastronomie und Freizeit 
ergänzende Anziehungspunkte geschaffen werden. 
 
Aus planungsrechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass die „City C“ im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 114/74 „Friedrich-Ebert-Platz“ liegt und als Kerngebiet 
gemäß § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt ist. Die im Antrag 
vorgeschlagenen Folgenutzungen (Gaststätten, Szenekneipen, Discos, Cafés, 
Eisdielen, Musicpubs) sind im Einzelfall zu prüfen, grundsätzlich wären sie von der 
Art der Nutzung als planungsrechtlich zulässig zu beurteilen. Im konkreten 
Genehmigungsverfahren sind allerdings die bestehenden Wohnnutzungen innerhalb 
der „City C“ aus Gründen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. 
Einschränkungen zur Zulässigkeit von Vergnügungsstätten sind im o.g. 
Bebauungsplan übrigens bezogen auf Spielhallen o.ä. sowie auf Betriebe, die auf die 
Darstellung und Handlung mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, getroffen 
worden. 
 
gez. Zlonicky 


	Der Oberbürgermeister
	I/01-012-20-06-krDezernat/Fachbereich/AZ 08.12.09Datum
	Betreff: 

